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IN DEM KONKRETEN FALL war der betroffene Vermittler als 
„selbständiger Repräsentant“ (im Sinne des Paragraphen 53a 
Kreditwesengesetz) einer Bank aufgetreten. Er teilte dem Anleger 
mit, das von ihm repräsentierte kapitalsuchende Kreditinstitut 
gehöre dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes 
deutscher Banken an. Tatsächlich war die vertretene Bank die-
sem Sicherungsfonds nicht angeschlossen. Dem Anleger wurde 
damit eine Sicherheit der Anlage dargestellt, die tatsächlich nicht 
bestand. Als die Bank in Insolvenz geriet, nahm der geschädigte 
Anleger den Vermittler der Vermögensanlage wegen der erteilten 
Falschinformation auf Schadensersatz in Anspruch.

Das Landgericht gab der Klage erster Instanz statt. Das Ober-
landesgericht (OLG) hingegen wies die Klage mit der Begründung 
ab, es sei zwischen Vermittler und Anleger kein eigenständiger 
Auskunftsvertrag zustande gekommen, sondern nur zwischen 
Anleger und Bank. Der Vermittler habe durch sein Auftreten 
hinreichend deutlich gemacht, nicht selbst Schuldner des Aus-
kunftsvertrages werden, sondern ausschließlich die Bank ver-
pflichten zu wollen. Ein Auskunftsvertrag des Anlegers mit dem 
Vermittler selbst komme bei dieser Konstellation lediglich dann 
in Betracht, wenn außer dem erkennbaren Interesse des Anle-
gers, die Kenntnisse und Verbindungen des Vermittlers für seine 
Anlageentscheidung nutzen zu wollen, noch andere, besondere 
Umstände bei der Vertragsvermittlung vorgelegen hätten. Der-
artige Umstände könnten nach Auffassung des Oberlandesge-
richts etwa sein: ein eigenes wirtschaftliches Interesse des Ver-
mittlers an dem Geschäftsabschluss, das über ein bloßes Provi-
sionsinteresse hinausgeht, ein persönliches Engagement, etwa 
in Form von Zusicherungen oder Garantieversprechen, die Zu-
sage, die angebotene Anlage auf Wirtschaftlichkeit und Plausi-
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